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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.03.2021 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bausewein, 

im Stadtrat am 25.09.2020 wurde die Drucksache 1592/20 "Freizeitflächen und aktivierende 

Quartiersarbeit im Erfurter Rieth" wie folgt beschlossen: 

 

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen, welche Flächen im Rieth geeignet sind, 

als Spiel- und Freizeitflächen ausgewiesen zu werden und dem Stadtrat bis Ende des IV. 

Quartals 2020 das Ergebnis mitzuteilen. 

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Etablierung eines Stadtteilzentrums mit 

aktivierender Quartiersarbeit unter Beteiligung der Stadtteilkonferenz, des Ortsteilrates, 

des Ortsteilbürgermeisters sowie der Wohnungsbaugenossenschaften und privaten 

Wohnungsgesellschaften zu prüfen und dem Stadtrat bis zum IV. Quartal 2020, unter 

Einbeziehung eines geeigneten Ortes zu berichten.  

3. Hierbei sind unter anderem die Liegenschaften der ehemaligen Bibliothek sowie deren 

Umfeld in der Mainzer Straße, der Künstlerwerkstätten in der Lowetscher Straße 42c und 

des ehemaligen Kindergartens „Riethspatzen“ in der Mittelhäuser Straße 20 in Betracht zu 

ziehen. Weiter soll für alle in Betracht kommenden Objekte auch eine Low-Budget-

(Sanierungs-)Variante nach dem Beispiel "Zughafen" geprüft werden. 

 

Hintergrund stelle ich folgende Anfrage zur Beantwortung innerhalb von zwei Wochen: 

 

1. Wie erfolgte die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses im Detail bis zum heutigen 

Zeitpunkt und sind im Haushalt 2021 Mittel zur Umsetzung des Beschlusses 1592/20 

veranschlagt? 

 

  

 

Fraktion DIE LINKE., Frau Stange 
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2. Welche Flächen im Rieth können unter welchen Voraussetzungen als Spiel- und 

Freizeitflächen ausgewiesen werden? 

 

3. Welche Liegenschaften wurden bereits mit welchem Ergebnis in Betracht gezogen und 

erfolgten bereits Prüfungen zu eventuellen Low-Budget-(Sanierungs-)Varianten? 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

03.03.2021, gez. i. A. xxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 
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